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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 
 
 
Angemietete und landeseigene Liegenschaften 
 
Kleine Anfrage - KA 7/245 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Zahlreiche landeseigene Liegenschaften werden nicht genutzt, teilweise wegen Sa-
nierungsbedarfs. Dafür werden andere Liegenschaften durch die Landesverwaltung 
angemietet und genutzt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Kleine Anfrage KA 7/245 wurde durch das Ministerium der Finanzen mit Schrei-
ben vom 2. Dezember 2016 beantwortet. Im Rahmen der Aktualisierung der Daten 
von durch die Landesverwaltung genutzten Liegenschaften wurden Korrekturbedarfe 
festgestellt. Die Antwort der Landesregierung ist somit wie folgt anzupassen: 
 
1.  Wie groß ist der Bestand an Liegenschaften in der Landesverwaltung in 

Quadratmetern, aufgeteilt in landeseigene und angemietete Liegenschaf-
ten? 
 
Der Bestand an Liegenschaften der Landesverwaltung beträgt ca. 1.952.820 m² 
Nettogrundfläche (NGF). Davon bilden ca. 1.631.190 m² landeseigene Flächen, 
während ca. 321.630 m² in angemieteten Liegenschaften zu verzeichnen sind. 
Es wurden hierbei die Liegenschaften der Landesverwaltung ohne Hochschu-
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len, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen und Liegenschaften aus  
Fiskalerbschaften betrachtet. 
 

2.  Wie hoch ist der Leerstand in Quadratmetern von landeseigenen bzw. an-
gemieteten Liegenschaften und worin liegen die Gründe für den Leer-
stand? Bitte Objekte ab 500 Quadratmeter Büronutzfläche einzeln auffüh-
ren. 
 
Der Leerstand in den landeseigenen Liegenschaften kann auf ca. 31.906,78 m² 
Nettogrundfläche bei einer reinen Nutzfläche von ca. 10.754,01 m² beziffert 
werden. Dabei wurde die Differenz von vermietbarer Fläche und tatsächlich 
gemieteter Fläche im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells betrachtet. Die 
Übersicht leerstehender Liegenschaften mit einer Leerstandsfläche über 500 m² 
NGF ist der Anlage 1 zu entnehmen. Leerstehende Liegenschaften, für welche 
kein dauerhafter Landesbedarf zu verzeichnen ist, werden durch den Landes-
betrieb BLSA der Verwertung zugeführt und wurden hierbei nicht berücksichtigt. 
 
Die Gründe für zu verzeichnenden Leerstand liegen überwiegend im objektbe-
zogen Sanierungsstau und einem damit unwirtschaftlichen Herrichtungsauf-
wand einzelner Liegenschaften. Ist die Liegenschaft für Verwaltungszwecke 
ungünstig gelegen oder kein Bedarf am Standort vorhanden, führt dies eben-
falls zu Leerständen. Leerstände in angemieteten Liegenschaften sind unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Belegungsdichten nicht festzustellen.  
 
Es ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass das Land Sachsen-Anhalt derzeit 
über ca. 4.000 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende ver-
fügt. Hiervon sind aktuell ca. 2.000 Plätze belegt. Dennoch kann diesbezüglich 
nicht von einem Leerstand gesprochen werden, da das Land Sachsen-Anhalt 
gemäß § 44 des Asylgesetzes verpflichtet ist, die für die Unterbringung Asylbe-
gehrender erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhal-
ten. Die derzeit zur Verfügung stehenden Erstaufnahmeeinrichtungen, inklusive 
der Reserveliegenschaften, werden zur Realisierung dieser gesetzlichen Ver-
pflichtung betrieben. 

 
3. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben für die Anmietung von Büro-

flächen durch die Landesverwaltung? Bitte nach Ressorts aufführen. 
 
Die Angaben bitte ich der nachstehenden Auflistung zu entnehmen: 
 

Epl         Ressort                 Kaltmiete pro Jahr 

01                         LT                                             137.644,80 € 

02                         StK                                               1.537,56 € 

03                         MI (inkl. Asyl)                      10.557.875,40 € 

04                         MF                                            831.999,96 € 

05                         MS                                            333.274,80 € 

07                         MB                                         2.884.735,64 € 

08                         MW                                        1.442.406,00 € 

09                         MULE                                        597.300,55 € 
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11                         MJ                                          8.753.951,88 € 

14                         MLV                                        3.659.406,36 € 

15                         MULE                                     1.359.211,56 € 

17                         Ministerium für Kultur                189.334,80 € 

20                         MF-Hochbau                             488.195,16 € 

 
4. Welche Verträge für gemietete Liegenschaften laufen demnächst aus? 

 
Zur Beantwortung dieser Frage wird in der Anlage 2 das derzeitig mögliche Ver-
tragsende der einzelnen Mietverträge aufgezeigt. 

 
5. In welchen Fällen werden Mietverlängerungen in Betracht gezogen und 

aus welchen Gründen? 
 
Für die Unterbringung der Landesbehörden des Landes Sachsen-Anhalt wird 
vorrangig die Nutzung landeseigener Liegenschaften angestrebt. Dazu werden 
für den jeweiligen Unterbringungsfall in erster Linie die zur Verfügung stehen-
den Landesliegenschaften am Standort untersucht. Auf Basis der Raumbedarfe 
und der vom jeweiligen Nutzer definierten spezifischen Anforderungen wird die 
Eignung landeseigener Liegenschaften geprüft. Darauf aufbauend werden Kos-
tenschätzungen zur Umsetzung der Anforderungen erstellt. Nur wenn am 
Standort keine geeigneten landeseigenen Liegenschaften vorhanden sind oder 
die Herrichtung unwirtschaftlich ist, wird der Abschluss und auch die Verlänge-
rung von Mietverträgen vorgenommen. 
 
Der Abschluss und die Verlängerung von Mietverträgen bedürfen gemäß Be-
schluss der Landesregierung vom 14. September 2010 grundsätzlich der Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen. Ab einer Jahresmiete in Höhe von 
125.000 € ist zudem die vorherige Zustimmung des Kabinetts erforderlich. 

 
6. Gibt es bereits Angebote für Mietverlängerungen, wenn ja, zu welchen 

Konditionen? Wie verändern sich die Konditionen zu derzeitigen Mietver-
trägen? 
 
Es gibt Angebote für Mietvertragsverlängerungen. Die Konditionen von Mietver-
tragsangeboten richten sich maßgeblich an der Entwicklung des Mietmarktes 
aus. Hinzu kommen die Parameter der umzusetzenden nutzerspezifischen An-
forderungen und die Dauer der avisierten Mietvertragsverlängerung. Dabei ist in 
der Regel davon auszugehen, dass der Mietzins mit längerer Vertragslaufzeit 
tendenziell sinkt. 

 
7. Wird ein Kauf angemieteter Liegenschaften in Betracht gezogen? Wenn ja, 

in welchen Fällen? 
 
Ist der Standort für die Unterbringung der Landesbehörde langfristig gesichert, 
wird der Ankauf von angemieteten Objekten in Betracht gezogen, sofern der 
Vermieter mit dieser Option einverstanden ist. Dabei werden u. a. der offerierte 
Verkaufspreis, ein von einem Sachverständigen eingeschätzter Verkehrswert 
sowie notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in die Wirt-
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schaftlichkeitsbetrachtung einbezogen. Für den Ankauf von Liegenschaften ist 
die entsprechende Bereitstellung von Haushaltsmitteln notwendig. 

 
8. Wie hoch beziffert die Landesregierung den Sanierungsbedarf der landes-

eigenen Liegenschaften? 
 
Der Sanierungsbedarf in den landeseigenen genutzten Liegenschaften wird 
insgesamt auf ca. 750.000.000 € eingeschätzt. Im Rahmen des Projektes IKON 
2014 wurde der Sanierungsstau der MVM Liegenschaften im Landesbetrieb 
BLSA erhoben und belief sich seinerzeit auf ca. 312.000.000 €. Im Zuge der 
Fortschreibung des Unterbringungskonzeptes für die Landesverwaltung sind die 
Bedarfe verifiziert und untersetzt worden. Der Fokus lag hierbei insbesondere 
auf Objekten, deren Baumaßnahmen sich in der Zuständigkeit des BLSA befin-
den. Dementsprechend erfolgte nicht nur die Aktualisierung des Sanierungsbe-
darfes der jeweiligen MVM Liegenschaften sondern auch eine zusätzliche Er-
hebung von weiteren 26 nutzerverwalteten landeseigenen Objekten. Mit der er-
höhten Anzahl der betreffenden Liegenschaften geht ein erhöhter Sanierungs-
bedarf einher. 

 
9. Gibt es eine Prioritätenliste für sanierungsbedürftige Liegenschaften? 

Wenn ja, bitte die einzelnen Objekte ab 500 Quadratmeter Büronutzfläche 
mit Kostenabschätzung und Realisierungszeitraum aufführen. 
 
Für Sanierungsvorhaben mit erwarteten Gesamtkosten über 1.500.000 € 
(GNUE) wird einschließlich der geplanten Neubauvorhaben eine übergreifende 
Prioritätenliste zwischen den Ressorts abgestimmt und im Kabinett beschlos-
sen.  
 
Sanierungsvorhaben, welche durch ihre investiven Anteile in der Hauptgruppe 7 
zu führen sind und deren erwartete Gesamtkosten unter 1.500.000 € liegen 
(KNUE), werden jährlich zwischen dem Landesbetrieb BLSA und den einzelnen 
Ressorts abgestimmt. Im Ergebnis werden jeweils jährlich ressortweise Prioritä-
tenlisten für zu beginnende KNUE aufgestellt und abgearbeitet.  
 
Es existiert bislang keine ressortübergreifende Prioritätenliste über alle sanie-
rungsbedürftigen Gebäude des Landes. 

 
10. Verfolgt die Landesregierung einen Zeitplan zum Umzug jener Teile der 

Landesverwaltung, die sich derzeit in angemieteten Liegenschaften befin-
den, hinein in landeseigene Liegenschaften? Wenn ja, bitte derzeitige Pla-
nungen mit geplanten Umzugszeitpunkten für einzelne Ressorts ausfüh-
ren. 
 
Die Unterbringungskonzeption für die Landesverwaltung wurde vordringlich in 
den Oberzentren mit dem Ziel fortgeschrieben, Fremdanmietungen zu reduzie-
ren und die Nutzung landeseigener Liegenschaften zu forcieren. Zur Umset-
zung dieser Planungen ist die bedarfsgerechte Herrichtung sanierungsbedürfti-
ger landeseigener Liegenschaften notwendig. Der Umsetzungszeitraum ist so-
mit direkt abhängig von der Mittelfristigen Finanzplanung und den Auswirkun-
gen auf die Haushaltsplanung. Die Unterbringungskonzeption ist demnach ins-
besondere nach den aktuellen Abstimmungen fortzuschreiben.  
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Es gibt insbesondere in der Landeshauptstadt Magdeburg konkrete Pläne, den 
Anteil der Fremdanmietungen zu reduzieren und durch die Landesverwaltung 
verstärkt landeseigene Liegenschaften zu nutzen. Dies steht in Abhängigkeit 
der Realisierung von Baumaßnahmen.  
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